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Glicklicherweise gab es nur wenige
Bagatellunfalle, die alle ambulant —
und dank dem Einsatz von Samaritern
an den Arbeitsplatzen — auch sofort
behandelt werden konnten. Eine Versi-
cherung fiir alle Beteiligten ist aber ab-
solute Notwendigkeit.

Wer folgt nach?

Es ist zu erwarten, dass in diesem Jahr
auch in andern Kantonen solche Gene-
ralreinigungen durchgefiihrt werden.
Unsere Walder und Gewaéasser sehen
teilweise wahrhaft traurig drein, und
wer etwa glaubt, die offiziellen Or-
gane sollten des ganzen Unrats Herr
werden, der gehe einmal selber in den
Wald, langs oder abseits "der Strasse,
er wird Uberall auf kleinere und grosse-
re Deponien stossen. Die Foérster, Wild-

hiiter, die Wegmacher und Organe des
Gewadsserschutzes und der Kehrichtbe-
seitigung kénnen sich noch so verzwei-
felt gegen die Wegwerfwelle wehren,
sie werden einfach Uberstimmt. Nur an
wenigen Orten gelingt es, stédndig zum
Rechten zu sehen. Das sind aber zu-
meist Parkanlagen und Walder auf
Stadtgebiet mit intensiver Aufsicht.

Die Organisation einer solchen Kan-
tonsreinigung ist nicht einfach. Sie ist
aber auch keine besondere Hexerei.
Das Berner Beispiel mag ermutigend
sein, es braucht aber nicht Allgemein-
glltigkeit zu beanspruchen. Die Reini-
gung kann auch gemeindeweise orga-
nisiert werden, wie es beispielsweise
der Kanton Schaffhausen plant, und
wie es auch in einigen Gemeinden wie
Moutier oder Vechigen im Bernbiet der

Fall war. Sie kann sogar von Regie-
rungsseite her angeordnet werden und
durch Organe der kantonalen Verwal-
tung in enger Zusammenarbeit mit Na-
turschiitzern, Jagern, Fischern usw. ge-
plant und ausgefiihrt werden. Immer
aber sollten die Kinder der oberen
Schulklassen dabei sein. Sie sind die
Tréager des Naturschutzes von morgen.
Viele junge Berner haben sich ge-
schamt fiir ihre «reiferen» Mitbirger,
die ihren Unrat einfach dem né&chsten
Bach oder Wald anvertrauten. Aus die-
ser Kollektivscham kann ein kollektives
Verstandnis fir die Natur und deren
Sauberhaltung erwachsen. Das muss
oberstes Ziel einer solchen Aktion blei-
ben. Neun von zehn Menschen besitzen
dieses Verstandnis heute schon. Sor-
gen wir dafiir, dass es auch dem zehn-
ten endlich dammert.

Einweihung des Atomkraftwerkes Beznau |

Am 8. Dezember 1964 fasste der Ver-
waltungsrat der Nordostschweizeri-
schen Kraftwerke AG den Beschluss
zur Erstellung eines Atomkraftwerkes
auf der Beznau-Insel in der Aare, kurz
vor deren Einfluss in den Rhein bei Ko-
blenz/Schweiz. Am 1. August 1965 er-
folgte die Unterzeichnung des Vertra-
ges fir die Lieferung der betriebsberei-
ten nuklearen Dampferzeugungsanlage
sowie der Turbinen-Generatoren-Anla-
ge mit Hilfsbetrieben und zugehdrigen
Gebauden. Der Auftrag wurde an eine
aus der «Westinghouse International
Atomic Power Co. Ltd.», Genf, und der
«AG Brown, Boveri & Cie.», Baden, be-
stehende Arbeitsgemeinschaft verge-
ben.

Im Zeitpunkt des Kraftwerkbaubeginns
im Jahre 1965 wurden die Erstellungs-
kosten, unter Einschluss von Lander-
werb, Bauzinsen, mutmasslicher Teue-
rung wahrend der Bauzeit, der Aufwen-
dungen fir die Ausbildung des Perso-
nals und die Erstellung von Dienstwoh-

nungen, jedoch ohne die Kosten der
ersten Brennstoffladung, auf
350 000 000 sFr. beziffert. Die tatsachli-
chen Erstellungskosten bleiben etwas
unter diesen Ziffern.

Jahrlich sollen 2,45 Mia kWh Strom er-
zeugt werden. Man rechnet mit Ener-
giegestehungskosten von 2,8 Rp. pro
kWh. Die Anlage muss in 20 Jahren bei
einem Zinssatz von 6,0 % abgeschrie-
ben sein.

Die fur den Druckwasser-Reaktor,
Dampfturbinen, Generatoren u.a.m.
bendtigten Bestandteile wurden zu

75°%0 wvon der schweizerischen Indu-
strie, vor allem von der «<AG Brown, Bo-
veri & Cie.», geliefert.

Durch Abschluss langfristiger Vertrage
mit amerikanischen und sudafrikani-
schen Minengesellschaften konnte der
Bedarf an benodtigtem Uran-Verarbei-
tungskonzentrat «Yellow Cake» bis zum
Jahre 1978 eingedeckt werden. Der flr
die Verbrennung von mit Uran 235 an-
gereichertem Uranoxyd erforderliche
Prozess wird nach einer Meistbegunsti-

gungsklausel in Anlagen der amerikani-
schen Regierung durchgefihrt. Die dar-
aus hervorgehenden Brennstoffelemen-
te werden im Reaktorkern eingebaut,
und zwar 21659 mit angereichertem
Uran gefiilite Brennstabe pro Reaktor,
die in 179 Brennstoffelementen zusam-
mengefasst sind. Jedes dieser Elemen-
te wird nach rund 3 Jahren ausgewech-
selt und die darin enthaltenen Restbe-
stdnde von angereichertem Uranium
sowie wahrend der Einsatzzeit entstan-
denes Plutonium gemaéss Vertrag durch
das englische Atomenergiezentrum in
Windscale zuriickgewonnen.

Dadurch ist fiir das Kraftwerk Beznau
auch das Problem der gefahrlosen Be-
seitigung der in diesen Brennstoffele-
menten vorhandenen hochradioaktiven
Spaltprodukte gelést und somit, wenig-
stens unter diesem Gesichtswinkel, kei-
ne Gefahrdung im Hinblick auf Gewas-
serverschmutzung oder  Luftverseu-
chung durch Radioaktivitat zu befiirch-
ten. Dr. H. E. Vogel, Ziirich

Verband zum Schutze der Gewasser
In der Nordwestschweiz

Der Verband zum Schutze der Gewasser
in der Nordwestschweiz, eine Tochter-
organisation mit Sitz in Basel der
Schweizerischen Vereinigung fiir Ge-
wésserschutz und Lufthygiene, fiihrte
am 4.Juni 1970 in Rheinfelden ihre dies-
jahrige Mitgliederversammlung durch.

Wie aus dem Tatigkeitsbericht des Pra-
sidenten, Dipl-Ing. E.Zehnder, Basel,
hervorging, hat man sich im Hinblick
auf die Gewaésserschutzplanung in der
Region Basel dazu durchgerungen, fir
Basel und Umgebung zwei zentrale Ab-
wasserreinigungsanlagen zu bauen,

und zwar, infolge des beschréankten,
baselstadtischen Raumes, die eine im
Elsass bei St-Louis, die andere auf ba-
dischem Gebiet bei Weil. Dank dieser
Lésung werden die Abwasser der Stadt
Basel, verschiedener Gemeinden des
Kantons Basel-Landschaft, des Elsass
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sowie von Siidbaden behandelt werden
kénnen. Man beabsichtigt des weiteren,
Chemieabwasser mitzureinigen. Vor-
aussichtlich wird der erste Spatenstich
im Jahre 1971 erfolgen.

Diese relativ spate Inangriffnahme er-
klart sich daraus, dass vorgéngig
schwierige Probleme zwischenstaatli-
chen Rechts gel6st werden mussten.
Allein mit Frankreich hatte man wéah-
rend vier Jahren zu verhandeln. Die
Rechtslage stellt sich nun folgender-
massen dar: Die Stadt Basel erwirbt
das Gelande fir die auf elsédssischem
Gebiet gelegene Klaranlage, baut diese
Anlage und Ubernimmt die Baukosten;
Frankreich seinerseits beteiligt sich an
den Betriebskosten. Diese Lésung dirf-
te auch fir die Stadt Basel tragbar
sein, werden doch 90 % des gesamten
Abwassers aus dieser Agglomeration
zugefiihrt. Die ARA/Elsass wird voraus-
sichtlich im Jahre 1975 in Betrieb ge-
nommen werden.

Auf badischer Seite soll eine Gemein-
schaftsanlage erstellt werden. Ein ent-
sprechender Staatsvertrag wurde mit
dem Lande Baden-Wirttemberg abge-
schlossen. Diese ARA/Baden gedenkt
man etwa bis zum Jahre 1976 zu vollen-
den. Die Aufteilung der Bau- und Be-
triebskosten hat nach Meinung der Ex-
perten nach einem Schlissel zu erfol-
gen, welchem Wasserkonsum und
-preis zugrunde gelegt werden sollen.
Ein Ausschuss des Verbandes nahm
Stellung zum Vorentwurf betr. die Revi-
sion des Eidgendssischen Gesetzes
zum Schutze der Gewasser gegen Ver-
unreinigung. Er koordinierte seine Ver-
nehmlassung mit derjenigen der
Schweizerischen Vereinigung fir Ge-
wésserschutz und Lufthygiene. Es wur-

de dabei anerkannt, dass der Vorschlag
des Eidgendssischen Departements des
Innern dringlichen Postulaten von Ge-
wésserschutzseite Rechnung tragt. Er
ist vor allem rechtlich scharfer gefasst
und formuliert deutlich die Pflichten
von Bund und Kantonen.

Die bisherigen Massnahmen prakti-
scher und gesetzlicher Art haben im
Schiffahrtsbetrieb der Rheinhéfen bei-
der Basel positive Resultate gezeitigt.
Die neuinstallierten Aufnahmebehélter
fur den Haushaltkehricht in den basel-
stadtischen Rheinhafen werden vom
Schiffspersonal rege benitzt. Praktisch
wird kein Haushaltkehricht mehr im Ha-
fengebiet tber Bord in den Rhein oder
die Hafenbecken geschittet.

Die betriebseigenen Oelablagestellen
sind weiter in Betrieb. Leider muss das
gesammelte und allenfalls zu Heizzwek-
ken verwendete Altdl nach wie vor ver-
zollt werden. Die am Rhein generell be-
stehenden Altélsammelstellen bleiben
in annéhernd gleicher Leistung und An-
zahl wie bisher bestehen. Die Reederei-
en weisen immer wieder ihre Schiffsbe-
satzungen an, die Altélsammelstellen
zu beniitzen und das Altdl sowie allfalli-
ges Waschwasser und Ballastwasser
der Tankschiffe dort unter Bezahlung
des jeweils geltenden Tarifs abzuge-
ben.

Langs des Rheinlaufes, wenn auch
nicht auf schweizerischem Hoheitsge-
biet, traten in grosserer Zahl Oel- und
Chemiekalienunfélle auf. Behdérden und
Schiffahrtskreise des In- und Auslandes
sind damit beschaftigt, ihre Sicherheits-
bestimmungen laufend zu Ulberprifen
und Vorkehrungen zu treffen, um diese
Unfalle, die z. T. sogar Menschenleben
forderten, moglichst zu verhindern.

Die Frage der Schaffung einer aktiven
Oelwehr in den Rheinhéfen beider Ba-
sel steht weiter in Bearbeitung. Das
Rheinschiffahrtsamt  verfliigt  bereits
Uiber geeignetes Material, um uber Bord
geratenes Oel aufzufangen. Ein Verlust
von etwa 5 Tonnen Heizdl wurde da-
durch behoben, dass durch Ausstreuen
von Chemikalien die gesamte Wasser-
oberflache im Hafenbecken vollstandig
gereinigt werden konnte. Die Schiffsbe-
satzung, bzw. die betroffene Reederei
musste fiir den gesamten Arbeits- und
Materialaufwand aufkommen, der
Schiffsflihrer wurde gebiisst.

Auch im Jahre 1969 stellte die Hafenpo-
lizei vereinzelte Uebertretungen der Ha-
fenvorschriften fest, insbesondere hin-
sichtlich ungeniigender Ueberwachung
beim Ldschen von Tankschiffen. Die
gegen die Schiffsfihrer verhangten
Bussen bewegten sich zwsichen Fr.
50.— und Fr. 300.—.

Bemerkenswert ist die Organisation ei-
nes Telefondienstes im Kanton Basel-
land bei Oelunfallen, wo die generell
als Unfallzentrale amtierende Kantons-
polizei lber eine Sammelnummer alle
zustandigen weiteren Stellen orientiert
bzw. Polizei und Hilfsorgane aufbietet.
Ein schon seit Jahren vom Schiffahris-
amt Basel allen Schiffsflihrern abge-
gebenes Aufklarungszirkular, mit Er-
mahnungen, keine festen oder flissigen
Abfélle ins Wasser einzuleiten, erfillt
seinen Zweck bestens.

Anlasslich der Birsverschmutzung
durch die Papierfabrik Ziegler AG,
Grellingen, intervenierte der Verband
bei eidgendssischen und kantonalen
Behdrden. Dr. H. E. Vogel, Ziirich

Planen
und Realisieren

Die Finanzplanung im Zusammenhang
mit Gebiets- und Sachplanungen
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Es finden filir Gemeindeprasidenten,
Gemeindebau- und -Finanzvorstande,
flir Gemeindeschreiber, Gemeindever-
walter, Bauverwalter sowie flr kanto-
nale Fachleute folgende Kurse statt:

September 1970: Kursort
21./22. Spiez
24./25. Davos

Oktober 1970:

1./ 2. Zofingen

5/ 6. Opfikon ZH

8./ 9. Meggen LU
12./13. Renens VD
14./15. Brig VS
19./20. Le Landeron NE
28./29. Flawil SG

Die Kurse beginnen in der Regel am er-
sten Kurstag um 14.00 Uhr und enden
am zweiten Kurstag spatestens um
13.00 Uhr. Bestausgewiesene Fachleute
der Ortsplanung werden am ersten Tag
vorwiegend in Uebungen die Aufgaben
der Gemeinden im Rahmen der Orts-,
der Strassen-, der Kanalisations-, der

Wasserversorgungsplanung -usw. be-
handeln und den Investitionsbedarf be-
stimmen. Am zweiten Tag werden be-
kannte Finanzsachverstiandige zusam-
men mit den Fachleuten der Ortspla-
nung in die Methoden der Finanzpla-
nung als Voraussetzung einer optima-
len Realisierung der notwendigen und
wiinschbaren Investitionen einfiihren.

Das Kursgeld be‘ragt Fr. 78.—. Fiir Ver-
treter von Mitgliedergemeinden und der
Kantone erméssigt sich das Kursgeld
auf Fr. 68.—.

Den Kurs in Davos werden wir zusam-
men mit dem Schweizerischen Frem-
denverkehrsverband durchfiihren.

Wir laden Sie zum Besuch dieser Kurse
héflich ein. Voranmeldung erwiinscht.

Schweizerische Vereinigung fiir Lan-
desplanung

Der Zentralsekretér: Dr. R. Stiideli

Adresse: VLP, Eidmattstrasse 38, 8037
Zirich.



	Verband zum Schutze der Gewässer in der Nordwestschweiz

